
Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Beurteilung von Lärm-
problemen erfolgt aufgrund des Um-
weltschutzgesetzes (USG), der Lärm-
schutz-Verordnung (LSV) sowie der
Verordnung über den Schutz des Pu-
blikums von Veranstaltungen vor ge-
sundheitsgefährdenden Schalleinwir-
kungen und Laserstrahlen (Schall- und
Laserverordnung [SLV]). Vereinzelt
bestehen auch kommunale Regelun-
gen. Es handelt sich dabei um Vor-
schriften bezüglich Ruhestörungen
und zeitlicher Begrenzungen von lärmi-
gen Bauarbeiten.                                   
Für Motor-, Luft-, Wasser- und Schie-
nenfahrzeuge sind Emissionsgrenz-
werte in den entsprechenden Spezial-
gesetzgebungen festgelegt.

Empfindlichkeitsstufen

Gemäss LSV werden den Nutzungszo-
nen Lärmempfindlichkeitsstufen (ES)
zugeordnet. Die Empfindlichkeitsstufen
sind in Baugesetz und/oder Zonen-
plan der Gemeinden festgehalten. Mit
unterschiedlichen Empfindlichkeitsstu-
fen (ES I bis ES IV) wird berücksichtigt,
dass z.B. Betroffenen in einer Wohn-
zone weniger Lärm zugemutet wird als
in einer Gewerbezone. Bei einer Beur-

teilung von Lärmimmissionen ist die
Empfindlichkeitsstufe der Nutzungszo-
ne, in der sich der Betroffene befindet
massgebend.

Pegelkorrektur

Die Pegelkorrektur berücksichtigt die
unterschiedliche Empfindung der Stö-
rung durch Lärmart, Intensität und teil-
weise Betriebszeit.

Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel setzt sich zu-
sammen aus gemessenen oder be-
rechneten Lärmpegeln sowie einer Pe-
gelkorrektur.
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Strassen- und Schiesslärm stellen im
Kanton Graubünden die grössten
Lärmquellen mit den meisten Über-
schreitungen von Grenzwerten dar. In
den letzten Jahren wurden deshalb in
diesen Lärmbereichen grosse Investi-
tionen für die Ausarbeitung und Umset-
zung von Sanierungsprogrammen un-
ternommen. Der Eisenbahnlärm ist
vergleichsweise gering, da die Rhäti-
sche Bahn (RhB) gegenüber den
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

ein wesentlich kleineres Konfliktpoten-
tial aufweist. Im Bereich des traditio-
nellen Industrie- und Gewerbelärms
treten eher wenig Probleme auf. Hin-
gegen wurden grosse Anstrengungen
zur Lärmminimierung bei Beschnei-
ungsanlagen und Heubelüftungen vor-
genommen. Der Fluglärm lokalisiert
sich um die Landeplätze und ist im Ver-
gleich mit den Landesflughäfen von
geringer Bedeutung.

Empfindlichkeitsstufen (Art. 43 LSV)

ES I: Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis (Erholungs- / Ruhezonen)
ES II: Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind 
(Wohnzonen, gewisse Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen)
ES III: Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind 
(Wohn- und Gewerbezonen, Kernzonen, Landwirtschaftszonen, gewisse 
Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen)
ES IV: Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind 
(Industriezonen)

Die Aufgaben des Amtes für Natur
und Umwelt (ANU) liegen in der
Ermittlung der Lärmsituation und der
Erfolgskontrolle nach Umsetzung von
Massnahmen. Es setzt sich ein für
Massnahmen mit langfristig positi-
ven Auswirkungen. Dies kann durch
überzeugende Aufklärung, durch Ein-
leitung von Massnahmen wie auch
durch Förderung von positivem Ver-
halten und Verständnis realisiert wer-
den.
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